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über den Begrilf ]Jurunga hbeı den Aranda Von Dr phil
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Wanninger ıll 115 durch psychologisch--analytische Darstellung
des Tjurunga-Begriffes der Aranda den Zugang ZUL religiösen und sozlalen
Welt dieses zentralaustralischen Stammes aufschließen T)urunga sınd
rhombenförmige Scheiben AaUS Haolz der eın mit eingeritzten (;egheim-
zeichen, deren Innn den In die Mysterien der Stammesinıtilation Ein-
geweihten kund 1st Uneingeweihten, insbesondere Frauen der Kindern,
davon mitzuteilen, ıST ıunter Todesstrafe verboten Jurunga werden dann

weıterem Sinne die Geheimfzifeierlichkeiten selbst genannt Der Verfasser
den ethnologischen Tatbestand, geschöpit 4US Se1iNenNn Quellenstudien,

VOrT, au{f ihm ußend ZUuU psychologischen Klärung des Tatsachen-
komplexes kommen. In breiter Ausführlichkeit Jegt dar, WI1e der
jJurunga-Begriif der Aranda VOIN der totemistischen Weltanschauung
dieses Volkes her ZU verstehen ist WI1e die T)urunga den Menschen miıt
SEe1IN Totem Vorfahren wesenhafit verbindet und ıhm die Möglichkeit
gl Totem (ein J1er, anze durch DEW. Zeremonien, In-
tichiuma genannt vermehren Mit des Begriffspaares materı1a

formalıis SUC. Wanninger dann dem etzten Sinne des Jurunga-
Begriffes beizukommen : S o W1e der Mythologıe der Aranda Pflanze
und Tier UrCcC. den Totem- Vorfahren us dem Zustand der Indifferenz
nach dessen Bilde umgeschaffen werden, wird auch der ensch, der
VO  ea} aliur aus indifferent unfertig böse ist dadurch daß miı1ıt
SCINeEeTr TI7)urunga, der Personifikation SE1INES em Vorfahren, ın unmittel-
bare Beziehung gebrac wird umgeformt 7, vernünftigen, sozlial
nützlichen Wesen umgebildet Es geschieht hier NEUE „Menschwerdung

Anerkennenswert 1st das Bemühen des Verfassers,; e1iINEeN ethnologisc
gegebenen Tatbestand psychologisch voll quszuwerten Soll aber die Psycho-
logie, die an ethnologische Tatsachen sich heranmacht Vollwertiges schaffen,
{0) mMmUssen naturgemäß die zugrunde gelegten ethnologischen OTAauUSs-
setzungen richtige S In dieser Hinsicht erregt die Arbeit Wanningers
mancherlei Bedenken Schon der Tite der A  andlun ist 7, weiıit und
darum verfehlt Die Klarstellung des T7)urunga Begriffes der Aranda kann
durchaus keine Zinführung 111 A aS Heilige 111 der Religion der Australier
genannt werden SO allgemeın darf die Überschrift nicht Jauten Jıie Aranda
Zentralaustraliens sind für 1nNe Behandlun der Religion der Australier
die In wenigsten maßgebende ethnologische Schicht; S16 elIlsen durchaus
nicht jene Primitivitä auf, VON der 115 W anninger ZUu verschiedenen
Malen ZUuU überzeugen sucht I) schm1 hat durch SCINE linguistischen
und sozlologischen Untersuchungen die Aranda als die letzte und jüngste
Schicht Australiens erwıiesen Hesser darum, als dıe breıte „Darstellun
der allgemeinen Kulturverhältnisse der Aranda : eben, WaTe SewWwesen,
e1iNne Zeichnung der ethnologischen Strukturverhältnisse der ustralier
voranzustellen amı hätte der Verfasseıl die Grundlage SECWONNCNH, SEeEINE
Erkenntnisse A den allgemeın religiösen Verhältnissen Australiens VAH

orlentieren, © entsprechend einzuordnen nd a  amıt r1C.  1g ZU werten
Im einzelnen hiel 1Ur €  C Bemerkungen Der 'Totemismus 1sSt kein
religlöses Phänomen, as ISL heute PINC ethnologisch Tast unbestrittene
Tatsache. Auch die Intichiuma-Zeremonien tragen nicht religliösen Cha-
rakter sondern sind ausschließlich magische Praktiken Wanninger kann

Zentralaustralien her hbesonders übeı erster Problem, kein ent-
scheidendes Urteil abgeben, weniger, als ihm als Nicht-Ethnologen
die umfa  ende Kenntnis der Tatsachen 1US anderen Krdgebieten abgeht



Hält m  ın klar und scharf all dem wesentlichen UnterschiedZ WIS
Religion und agie, SOWI1Ee 2801 dem nichtreligiösen Charakter des Totem
1US fest, wird 1Nan ©: mit viel Grund bezweifeln müssen, inanüber
aup VO 'Tjurunga-Begriff Aaus ZUuU Erfassung der „Religion der Australier“
kommen kann. Zum „Heiligen“ dem weiten Sinne, WI1e W anninger den
Begriff Taßt, N amı vordringen, ber dieses „Heilige“ ist nicht
das „Religiöse“, und das „Heilige“ beli den Aranda N1cC das „Heilige
der eligion der Australier“. Unterbaut miı1t den Ergebnissen erweıterter
und vertiefter ethnologischer Studien und überschrieben mıt e1INEM ZU-
treifenden wird die Arbeit Wanningers dann als psychologische Ana-
Iyse für die Geistesgeschichte der Menschheit bedeutsamen Tatsachen-
gruppe ihren vollen wissenschaftlichen er esıtzen
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An guten kommentaren Z dem NeuUuen irchenrecht wa  ch
nicht Warum a1so schon wieder I1 Kommentar schreiben,
rag INa  m sich unwillkürlich ? Auf diese rage antwortet der Verfasser

Vorwort also : (Gleich nach Veröffentlichung des Kirchenrechtes
erschienen 2zec1mnNe Reihe VO Werken, Cdie e1!s einzelne besondere Fragen
behandelten, e1iSs als ndbücher für Studierende der T1ür Professoren
gedacht sınd Die ersteren sınd meilstens sehr qausführlich un für Profes-
SOTeEeEN sehr nützlich, ber für die Studierenden schwer und umfangreich;
die zweıten ohl leicht Tür die Studierenden, ber vielen scheinen S1e Zu
synthetisch ZU SeCcIN Diese Schwächen SUC. der Verfasser Zzu vermeiden
bel der Herausgabe des Neuen Werkes, das sowohl der Schule qls uch dem
Leben dienen soll

Eın auimerksames Durchlesen des ersten Bandes nötigt jedemLeser
das (zeständnis ab, daß der Verfasser dieses Ziel VO un ganz erreicht hat
Alles, was jeder eologe Om kKirchenrecht WI15S5S6I1 soll iıst. mıiıt sgrößeren
I1ypen gedruckt, alles andere dagegen, as mehr dem „‚eben dienen Kann
und Soll, wird 111 Kleindruck wiedergegeben. Streitfragen, die N1C. selten
auch Tür die Praxis Bedeutung sind, hat der Verlfasser kurz und klar

den Fußnoten behandelt Auch eigene Ansicht gibt e übera klar
und bestimmt ZU erkennen.

Mit. besonderer Laiehe und kKlarheit ist. auf 300 Seiten das ganze
Ordensrecht mit D  zg vielen pra  ischen Einzelfragen gründlich behandelt
Da WIT 4A1 Literatur über das Ordensrech noch keinen Überfluß haben, SO
lürfte das gediegene Buch schon deshalb e1iINnNe große Verbreitung finden,
zumal der Verfasser außerst klares und leicht verständliches „ateın
schreibt

Dieser nNneUuUe€e Kommentar bietet wirklich etwas Neues ın ezug auf
die klare und übersichtliche Darbietung des überaus reichen Oolles und
wird sich ohne /weifel unter den Studierenden und Seelsorgern viele
KFreunde erwerben. Hoffentlich enthält der I1 BHBand recht qusführliches
Sachregister, _ wodurch der Wert und die Brauchbarkeit des Werkes schr
gewinnen wird.
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